
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 13.12.2022
Amt: Personalamt Kurzzeichen SB: Frau Mädchen-

Vötig
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 95-2022

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Haupt- und
Finanzausschuss

08.02.2023 7 1 0 5

Stadtrat 22.02.2023 0 0 0 0

GEGENSTAND: Festsetzung zur  Höhe  der  Aufwandsentschädigung  für  den
Bürgermeister   

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Der Bürgermeister  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz
erhielt bisher  eine  Aufwandsentschädigung  gem.  §  6  Abs.  2  i.  V.  m.  §  7  Abs.  1  der
Kommunalbesoldungsverordnung des  Landes  Sachsen-Anhalt  (KomBesVO  LSA)  in
Höhe von  monatlich  82  . Mit  Wirkung  ab  01.07.2022  wurde  diese  gesetzliche
Grundlage u.  a.  zur  Höhe der  Aufwandsentschädigung  geändert.  Neu ist  auch,  dass
die Höhe  der  Entschädigung  durch  Beschluss  des  Stadtrates  festzusetzen  ist.
Aufwandsentschädigungen sind  nach  Beträgen  und  Empfängern  aufgeschlüsselt  im
Haushaltsplan auszuweisen.

Gem. §  7  Abs.  1  S.  2  und  3  KomBesVO  LSA  muss  sich  die  Höhe  der
Aufwandsentschädigung in  Abhängigkeit  der  Einwohnerzahl  des  Vorjahres  innerhalb
der in den Absätzen 2 bis 4 bestimmten Beträge halten. Hat die Vertretung (Stadtrat)
die Höhe der Aufwandsentschädigung noch nicht festgesetzt, wird abweichend von §
6 Abs. 1 Satz 3 der Mindestbetrag der Aufwandsentschädigung gewährt.

Der Stand der Einwohner der Stadt Raguhn-Jeßnitz zum 31.12.2021 betrug 8862. Bei
einer Einwohnerzahl  von 5001 bis 10000 liegt die Höhe der Aufwandsentschädigung
zwischen 210  bis  280  . Da  der  Stadtrat  bisher  keine  Festlegung  getroffen  hat,  hat
der Bürgermeister (zunächst) den Mindestsatz 210  erhalten.     

Gesetzliche
Grundlagen:

§§ 6, 7 KomBesVO LSA    

Finanzielle Auswirkungen: Ja
Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 

111100.5011000
Dienstaufwendungen

Beamte

je nach Höhe der AE
zw. 1752 bis 2172 

zw. 2520 bis 3360 

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  setzt  gem.  §  6
Abs. 1  i.  V.  m.  §  7  KomBesVO  LSA  folgende  monatliche  pauschalierte
Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister der Stadt Raguhn-Jeßnitz fest:

210  .    

Mitwirkungsverbot
(§ 33 KVG LSA):

Bürgermeister  

N EAnw Ja



ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl (+ Bgm.): 20
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen


